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würden, wäre damit die Gesundheit geschützt. Die 
Menschen aber ab einer bestimmten Tages- und 
Nachtzeit zu Hause einzusperren, ist kein Lebens- 
und Gesundheitsschutz. 

Wenn Sie uns an dieser Stelle vorwerfen, wir würden 
das nicht ernst nehmen oder wir würden die Erkran-
kung nicht ernst nehmen: Sie nehmen weder die 
Wissenschaft noch die Erkrankung ernst, wenn Sie 
nur suggerieren, Sie hätten die Möglichkeiten noch 
etwas dagegen zu tun, aber keinesfalls etwas ma-
chen, was in dieser Diskussion tatsächlich Sinn und 
Zweck hätte. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Dr. 
Vincentz. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Damit kommen wir zur Abstimmung.  

Die antragstellende Fraktion der AfD hat direkte Ab-
stimmung beantragt. Wir stimmen zunächst über den 
Änderungsantrag der Fraktion der AfD Drucksache 
17/13560 ab. Wer stimmt diesem Änderungsantrag 
zu? – Die AfD-Fraktion und Herr Neppe, fraktionslos. 
Wer stimmt dagegen? – SPD, Grüne, CDU, FDP 
stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Sehen 
wir nicht. Damit ist der Änderungsantrag Drucksa-
che 17/13560 mit den Stimmen der Mehrheit des Ho-
hen Hauses abgelehnt. 

Wir stimmen zweitens ab über den Antrag der Frak-
tion der AfD Drucksache 17/13399. Wer stimmt die-
sem Antrag zu? – Die AfD-Fraktion und Herr Neppe, 
fraktionslos. Gibt es Gegenstimmen? – CDU, SPD, 
FDP, Grüne stimmen dagegen. Gibt es Enthaltun-
gen? – Sehen wir nicht. Damit ist der Antrag Druck-
sache 17/13399 mit der Mehrheit des Hohen Hauses 
abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

6 Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes, des 
Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen 
und zur Änderung weiterer Gesetze (19. Rund-
funkänderungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der der Landesregierung 
Drucksache 17/12307 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Kultur und Medien 
Drucksache 17/13421 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13551 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13558 

Ich eröffne die Aussprache. Für die CDU-Fraktion hat 
Herr Kollege Schick das Wort. 

Thorsten Schick (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sie in einer Mediendebatte im Nacken zu ha-
ben ist ein völlig ungewohntes Gefühl. – Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Anlass für die heutige De-
batte ist der neue Medienstaatsvertrag. Er löst eine 
Reihe von Anpassungen in Gesetzen des Landes 
aus. 

Der vorliegende Gesetzentwurf musste an einigen 
Stellen noch etwas präzisiert werden, deswegen gibt 
es noch einen kleinen Änderungsantrag. Der positive 
Unterschied zu früheren Zeiten ist allerdings, dass es 
sich nur um redaktionelle Änderungen handelt und 
Änderungsanträge nicht schubkarrenweise hier her-
eingefahren werden müssen, weil auf der Zielgera-
den noch große Dinge geändert werden müssten, 
wie es unter früheren Medienstaatssekretären und 
Ministerpräsidenten einmal üblich war. 

Führen wir uns die Auswertung der Anhörung zu Ge-
müte, stellen wir fest, dass es so gut wie keine Kritik 
an dem gab, was wir vorgelegt haben, allenfalls de-
zente Hinweise. Herr Professor Holznagel, der von 
allen Rechtsprofessoren am kritischsten war, sagte, 
dass es in diesem Gesetz nur minimale Änderungen 
gibt. Im Vergleich zu dem, was früher auf furchtbare 
Art und Weise und durch furchtbare Dinge geändert 
wurde, würden wir hier nur auf ganz kleine Änderun-
gen schauen. – Dies nur zur Einordnung, weil Herr 
Vogt wahrscheinlich gleich wieder die ganz große 
Keule schwingen wird. 

Ich gehe auf einige kleine Dinge ein, die in den Än-
derungsanträgen der SPD aufgezeigt worden sind. 
Das Thema „Kulturstreaming“ ist ein Bereich. Hier 
hat der Staatssekretär zugesagt, dass man dies im 
Länderkreis ansprechen und nach Möglichkeit in ei-
nem der nächsten Medienstaatsverträge regeln wird. 
Wir befinden uns hier also auf dem richtigen Weg. 

Zu den Berichtspflichten der Betriebsgesellschaften 
im Landesmediengesetz muss man sagen, dass es 
einen Ad-hoc-Ausschuss für Lokalfunk bei der Lan-
desanstalt für Medien gibt. Dort werden Ergebnisse 
beraten; die Medienkommission wird sich auch noch 
damit beschäftigen. Deswegen würde ich vorschla-
gen, dass wir den zweiten Schritt nicht vor dem ers-
ten machen. 

Der dritte Punkt wird wahrscheinlich hier in der De-
batte die größte Rolle spielen: die Größe und Zusam-
mensetzung des Rundfunkrates. Für das Protokoll 
muss man festhalten, dass der WDR-Rundfunkrat in 
seiner Größe einmalig ist. Der Bayerische Rundfunk 



Landtag   29.04.2021 

Nordrhein-Westfalen 48 Plenarprotokoll 17/126 

 

hat einen kleinen Rundfunkrat. Selbst Mehrländeran-
stalten wie der MDR oder NDR haben kleinere Gre-
mien. Nur die Mehrländeranstalt SWR hat ein etwas 
größeres Gremium, aber ich denke, bei Größenord-
nungen von Gremien muss man nicht unbedingt an 
der Spitze stehen, sondern man kann sich auch et-
was bescheidener geben.  

Das haben wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
getan. Wir haben eine maßvolle Reduzierung vorge-
nommen. Ich meine, dafür kann man sehr gut argu-
mentieren, denn das Argument der Versteinerung, 
das wahrscheinlich gleich gebracht wird, greift nicht. 
Durch die gesetzlichen Regelungen – Begrenzung 
von Amtszeiten, Geschlechterwechsel – wird es eine 
ganz große Rotation geben. Es werden sehr viele 
neue Mitglieder hineinkommen. 

Außerdem muss man sagen, dass die Gruppen, die 
jetzt nicht mehr in dem entsprechenden Katalog auf-
geführt sind, die Chance haben, für einen der freien 
Sitze zu kandidieren. Von daher ist niemand endgül-
tig ausgeschlossen. 

Auf einen Aspekt möchte ich noch hinweisen: Unter 
dem Dach des DGB auf der Seite der Gewerkschaf-
ten setzen wir neue Akzente. Wir haben uns für die 
Aufnahme von IG Metall und IG BCE eingesetzt – 
zwei Verbände, die über eine Million Beschäftigte, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Nordrhein-
Westfalen repräsentieren. 

Ich sage es mal so: Liebe Genossinnen und Genos-
sen, das ist eine Politik für die Vielen. Ich habe nicht 
das Gefühl, dass die Fabrikarbeiterinnen und Fabrik-
arbeiter im Augenblick im Rundfunkrat in besonde-
rem Maße dominieren. Dass wir ihnen eine Stimme 
geben, ist sicherlich ein gutes Zeichen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und von Hen-
ning Höne [FDP]) 

Zuletzt lassen Sie mich noch kurz erwähnen, dass 
gesagt wird, dass die Stimme der Kultur wichtig ist. 
Es gab immer wieder Kritik, dass zu wenig Kulturbe-
richterstattung erfolgt. Lassen wir es uns doch so ma-
chen, dass wir es zwischen den hier vertretenen 
Fraktionen zur politischen Kultur erheben, uns für 
kulturelle Belange einzusetzen. Dann haben wir auch 
da etwas getan.  

Ich bitte um Zustimmung für den Gesetzentwurf und 
unsere Änderungsanträge. – Danke. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Schick. – Jetzt spricht Herr Vogt für die SPD-Frak-
tion. 

Alexander Vogt*) (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Bevor wir zum Gesetzentwurf und 

zur eigentlichen Diskussion kommen, muss ich durch-
aus mein Entsetzen zum Ausdruck bringen: Wir ha-
ben hier den wahrscheinlich wichtigsten Gesetzent-
wurf in Ihrer Regierungsperiode, der den Medienbe-
reich betrifft, und wir sehen wieder einmal, dass der 
amtierende Medienminister und Ministerpräsident 
Armin Laschet, der diesen Entwurf – der wahrschein-
lich nur marginale oder gar keine Änderungen durch 
das Parlament erfahren wird – eingebracht hat, wie-
derholt nicht anwesend ist.  

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Unverschämt!) 

Das sagt einiges darüber aus, wie Armin Laschet zu 
diesem Themenbereich steht.  

Auch in einer Ausschusssitzung in den letzten Wo-
chen hat er wieder einmal gefehlt. Wir konnten dann 
sehen, dass die Teilnahme an einer Wahlkampfver-
anstaltung der Baden-Württemberger CDU fast zeit-
gleich aber durchaus möglich war. 

Die Landesregierung könnte mit der Mediengesetz-
gebung wichtige Rahmenbedingungen für Medien-
unternehmen, den Lokalfunk und den Journalismus 
setzen. Sie könnte es, aber leider lässt der von Me-
dienminister Laschet eingebrachte Gesetzentwurf 
diese Chancen aber aus und verschlechtert sogar 
noch einige Rahmenbedingungen. 

Darum schlägt Ihnen die SPD-Fraktion in ihrem An-
trag Verbesserungen vor. 

Beginnen wir mit dem Landesmediengesetz. Wir wol-
len mit unserem Antrag die Regelungen im Bereich 
„Streaming“ verbessern. Insbesondere kommunale 
Kultureinrichtungen würden hiervon profitieren. Wie 
ich es wahrgenommen habe, haben ja auch einige 
von der CDU – zumindest Frau Stullich habe ich Aus-
schuss so verstanden – erkannt, dass das sinnvoll 
wäre. 

Ein weiterer Aspekt ist die Transparenz der wirt-
schaftlichen Situation der 44 lokalen Radiosender. 
Wir diskutieren häufig darüber, wie lokaler Journalis-
mus und die Radiosender gestärkt werden können. 
Da braucht es, wie in der Anhörung dargestellt, mehr 
Transparenz. Deswegen bieten wir mit unserem Än-
derungsantrag eine Lösung, durch die mehr Informa-
tionen über die wirtschaftliche Situation der Radio-
sender vorhanden sein können und so diese wichtige 
Säule des Lokaljournalismus gestärkt werden kann. 
Diese Vorschläge müssten, wie ich es bisher gehört 
habe, von CDU und FDP eigentlich gut mitgetragen 
werden können.  

Das war der technische Teil. Jetzt kommen wir zum 
politischen Teil dieses Gesetzentwurfs, also zum 
WDR-Gesetz. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zentraler Be-
standteil unserer Medienlandschaft und unserer De-
mokratie und befindet sich mitten in einem Wandel 
zu einer pluraleren, einer digitaleren Gesellschaft. 
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Auch das Aufsichtsgremium, also der Rundfunkrat 
des WDR, müsste diese gesellschaftlichen Entwick-
lungen widerspiegeln. 

Was aber schlägt nun Medienminister Laschet vor? – 
Herr Laschet und die Landesregierung wollen weni-
ger Pluralität, weniger verschiedene Sichtweisen aus 
der Gesellschaft. Sie schmeißen Kulturverbände aus 
dem Rundfunkrat, streichen den Filmverbänden einen 
Platz, entfernen Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
aus dem Rundfunkrat und reduzieren die Anzahl der 
jeweils für eine Periode zugewählten Organisationen. 

(Zuruf von Thorsten Schick [CDU]) 

Sie wollen den Mieterbund nicht im Rundfunkrat. Die 
katholische und die evangelische Kirche sowie die jü-
dische Gemeinde sind im Rundfunkrat zu Recht fest-
geschrieben, die weltlichen Humanisten möchten Sie 
dort aber nicht mehr sehen. Und was haben Sie da-
gegen, dass der Kinderschutzbund einen festen Sitz 
im Rundfunkrat erhält? Ist es angesichts der diversen 
Missbrauchsskandale wirklich Ihr Ernst, dass Sie den 
Kinderschutzbund nicht mehr dabeihaben wollen? 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

All diese wichtigen Organisationen können Sie mit 
Zustimmung zum Änderungsantrag der SPD weiter-
hin im Rundfunkrat haben. 

Ihnen geht es aber schlicht um eine Reduzierung oder 
möglicherweise um das Heraushalten kritischer 
Stimmen. Wie wenig notwendig eine Reduzierung 
der Sitze ist, zeigt folgende Zahl: Ein Rundfunkrats-
mitglied beim WDR vertritt zehnmal mehr Menschen 
als ein Rundfunkratsmitglied im Saarland. 

(Henning Höne [FDP]: Das ist ja ein guter Ver-
gleich!) 

Aber schauen wir noch einmal in Ihren Gesetzent-
wurf. Herr Laschet und die Landesregierung, Sie ge-
hen ja noch weiter. Sie entfernen die beiden zuge-
wählten Bürgerinnenmandate. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Genau diese Mandate hätten laut dem Sachverstän-
digen Professor Bieber dazu dienen können, drin-
gend notwendige Sichtweisen von jüngeren und digi-
taleren Menschen in den Rundfunkrat zu holen. Statt 
mehr Pluralität, breitere Sichtweisen und dringend 
benötigtes Know-how und damit auch kritische Stim-
men in den Rundfunkrat zu holen, streichen Sie ihn 
zusammen.  

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, diese Vorschläge 
der Landesregierung hier im Parlament zu korrigie-
ren; denn nichts soll so aus einem Parlament heraus-
gehen, wie es hereingekommen ist. Das wäre dem 
Landtag würdig. So nicken Sie nur die Pläne des 
Staatssekretärs ab. Ob das dem Anliegen „Staats-
ferne“ entspricht, ist fraglich. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Vogt. – Jetzt hat für die FDP-Fraktion Herr Kollege 
Nückel das Wort. 

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mitt-
lerweile kann man bei medienpolitischen Debatten ja 
immer schön Wetten gewinnen, bevor Kollege Vogt 
redet, weil man stets weiß, womit er anfängt, nämlich 
mit der ideenlosen Frage „Wo ist denn der Minister-
präsident?“. 

(Zurufe von der SPD) 

Das entstammt aber wohl einer Depression aus Ihrer 
Regierungszeit. 

(Alexander Vogt [SPD]: Noch nicht einmal der 
Staatssekretär ist hier!) 

Damals habe ich mir gewünscht, dass Ministerpräsi-
dentin Kraft vielleicht einmal erscheint, um die Unver-
schämtheiten und Last-Minute-Frechheiten in Bezug 
auf Gesetzentwürfe zu verhindern. Damals haben 
Sie sich schließlich nicht einmal getraut, Ihre Ände-
rungswünsche zu diskutieren – beispielsweise bei 
Stellenbeschreibungen für einen Landesmedienan-
staltsdirektor. – Aber gut, nehmen wir das mal so hin. 

Ein Medienforscher hat jüngst gesagt, die SPD wie-
derhole dauernd ihre Fehler. Bei der Diskussion über 
die anstehende Gesetzesnovelle habe ich das Ge-
fühl, dass das stimmt. Wenn wir nämlich auf die Än-
derungsanträge schauen, dann sehen wir wieder, 
dass die SPD nicht einen Zentimeter lernfähig ist und 
ihre alten Fehler wiederholt. 

Sie will entgegen dem Rat der Sachverständigen den 
Rundfunkrat noch weiter aufblähen. 300.000 Euro 
Mehrausgaben für die nächste Periode? Egal, der 
Sender hat es ja. Sparsamkeit ist eine Zier, die die 
SPD nicht kennt. 

Wir, CDU und FDP, brechen dagegen mit einer lan-
gen Tradition von Landesregierungen, die den Rund-
funkrat immer wieder vergrößert haben. So ist der 
WDR mit dem größten Rundfunkrat überhaupt ge-
segnet, obwohl er keine Mehrländeranstalt ist. Wir 
blähen nicht weiter auf, wir reduzieren maßvoll. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem seiner 
vielen Rundfunkurteile darauf hingewiesen, dass die 
Funktionalität der Gremien vom Gesetzgeber im 
Blick zu halten ist. Es gilt, ein übersichtliches, arbeits-
fähiges und damit kräftiges Aufsichtsorgan zu haben. 

Mit mehr Mitgliedern im Rundfunkrat wird nicht mehr 
Vielfalt gewährleistet. Eher das Gegenteil ist der Fall. 
Das war nicht nur die Expertenmeinung bei der An-
hörung im März, sondern auch vor fünf Jahren. Aber 
auch da haben Sie Ihre Ohren zugehalten. Mit der 
Reduzierung eines Gremiums kann man es in der Tat 
stärken. – Man hätte schon die letzte Vergrößerung 
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verhindern und auf die mahnenden Worte der dama-
ligen Rundfunkratsspitze hören sollen. 

Zur Streichung des bürokratischen Zuwahlverfah-
rens, die Sie ja beklagen, ist im Rahmen der Anhö-
rung festgestellt worden, dass diesbezüglich über-
haupt keine verfassungsrechtlichen Bedenken be-
stehen. Das Verfassungsgericht hat auch nie von Zu-
wahlen gesprochen, um die Versteinerung aufzubre-
chen. 

Grau ist alle Theorie, und SPD-Politik trifft auf Reali-
tät, wenn wir uns das bescheidene, traurige Bewer-
berfeld für die hinzuzuwählenden Sitzen bei der LfM 
ansehen. Das ist, wie ich sagen würde, so etwas wie 
eine Evaluation mit Füßen. 

Beim Lesen der Begründung des SPD-Änderungs-
antrags versteht man aber, dass die SPD im alten 
Apparatschik-Denken verharrt. Die SPD ignoriert, 
dass die einzelnen Vertreter im Aufsichtsgremium, 
also im Rundfunkrat, nicht Vertreter ihrer Organisa-
tion sein dürfen. – Wenn man die Begründung liest, 
dann erläutern Sie es nämlich genau so.  

Der Rundfunkrat, jeder einzelne Vertreter, ist jedoch 
der gesamten Gesellschaft und der Pluralität ver-
pflichtet. Es kann nicht darum gehen, die Berücksich-
tigung der Interessen eines einzelnen Verbandes zu 
pflegen und bei den Entscheidungen des Rund-
funkrats zu sichern. Stattdessen muss Ziel sein, dass 
die Mitglieder die Interessen der Allgemeinheit ein-
bringen. Ein Rundfunkratsvorsitzender hat dies mal 
als „Mosaikstein der Pluralität“ bezeichnet. Schon an 
Ihrer Begründung erkennt man, dass Sie dies über-
haupt nicht verstehen oder verstehen wollen. 

Unsere heute noch vorgelegten Änderungen sind 
moderat. Im Ausschuss wurde von den beiden ande-
ren Oppositionsparteien gefragt, warum wir nicht 
gleich mehr wegstreichen. – Na gut, das nenne ich 
„vergiftete Ratschläge“; denn was hätte man uns 
dann heute vorgeworfen? – Höchstwahrscheinlich 
ein Vorgehen mit der Brechstange. 

Das Nachjustieren bei der Zusammensetzung ist ein 
Beitrag gegen die Versteinerung. Der Austausch ei-
nes Sitzes einer ver.di-Organisation, die sicher kei-
nen Alleinvertretungsanspruch für die Literatur hat, 
ist kein Schritt gegen die Literatur. Die Literatur ist 
über den Kulturrat weiterhin vertreten. Und wir stär-
ken die Vertretung dieses vielfältigen Landes mit 
zwei Sitzen für die Industriegewerkschaften. 

Insofern ist dieser Gesetzentwurf mit der zusätzli-
chen kleinen Änderung an der LfM-Novelle, mit der 
wir eine Regelung zur besseren Planbarkeit für un-
sere privaten regionalen Fernsehveranstalter schaf-
fen – ein aus meiner Sicht wichtiger Aspekt, weshalb 
er erwähnt werden sollte –, ein maßvoller, ein guter. 
Wie ich höre, wollen andere Bundesländer unserem 
Beispiel auch folgen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Kollege Nückel. – Nun hat für die grüne Fraktion Herr 
Kollege Bolte-Richter das Wort. 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Kollege Nückel 
hat ja gerade schon versucht, sehr viel Vergangen-
heitsbewältigung mit Blick auf die Zuständigkeiten in 
der letzten Legislaturperiode zu betreiben.  

Für uns sind die Zuständigkeiten in dieser Regierung 
immer wieder kritikwürdig. Zu unserer Zeit war es 
ganz klar: Da gab es eine Ministerin die für Medien 
zuständig war. Herr Laschet hat versucht, einen Mi-
nister zu ernennen. Dann ist ihm nach wenigen Ta-
gen aufgefallen, dass es vielleicht keine gute Idee 
war, einen Medienmogul zum Medienminister zu er-
nennen. Und jetzt, wo der es nicht mehr sein darf, da 
ist es irgendwie auch egal, und dann wird es irgend-
wie so vertretungsweise auf der Regierungsbank hin- 
und hergereicht – je nachdem, wer gerade Zeit dafür 
hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen.  

Insofern geht Ihre Kritik an uns gerichtet vielleicht 
nicht unbedingt in die richtige Richtung. Die Kritik an 
den Zuständigkeiten muss doch eher bei Ihnen 
adressiert werden. 

(Zuruf von Thorsten Schick [CDU]) 

Ähnlich ist es, wenn man sich ansieht, was Sie hier 
mit diesem Gesetz vorschlagen und wie Sie es be-
gründen.  

Herr Nückel, was die Verbandsperspektiven angeht, 
sagen Sie, da säßen quasi Lobbyisten in eigener Sa-
che. – Lobbyperspektiven kennen Sie bei CDU und 
FDP ja ganz gut.  

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Dabei geht es doch darum, wo welche Perspektiven 
sind. Es geht doch nicht darum, dass man sozusa-
gen eine Perspektive zum eigenem Vorteil in so ein 
Gremium einbringt, sondern es geht darum, eine ge-
sellschaftliche Vielfalt abzubilden und diese Vielfalt 
dann auch mit Meinungen, mit Positionen zu vertre-
ten.  

Denn dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ja der 
Rundfunk auch da. Gerade das ist ein Vorteil des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks. Er ist in der Lage ist, 
verschiedene Perspektiven abzubilden, verschie-
dene Positionen abzubilden. Wir gerade in dieser 
Zeit immer wieder, wie wichtig es ist, dass es diese 
Vielfalt der verschiedenen Meinungen, der verschie-
denen Positionen gibt, die auch über den Rundfunk 
abgebildet werden.  
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Deshalb ist es falsch, den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk zu schwächen. Gerade in dieser Zeit ist es 
wichtig, auch in den Gremien eine Vertretung der ver-
schiedenen Perspektiven zu haben. 

Das trägt letzten Endes nicht nur dazu bei, die ganze 
Vielfalt der Medienlandschaft und auch die ganze 
Vielfalt der Gesellschaft, in der wir heute leben, ab-
zubilden, sondern es geht auch darum – das ist auch 
ein Beitrag zur Gremienzusammensetzung –, die 
Staatsferne zu garantieren. 

Es gab eine ausführliche Debatte in den Ausschüs-
sen. Wir haben, denke ich, als grüne Fraktion unsere 
Position in den verschiedenen Gremien auch darge-
legt. Wir werden den Gesetzentwurf heute ablehnen 
und dem SPD-Antrag zustimmen. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Alexander Vogt 
[SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Bolte-Richter. – Jetzt spricht für die AfD-Fraktion Herr 
Tritschler. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem 
vorliegenden Gesetz setzen Sie ein Rundfunk- und 
Mediensystem fort, das wir seit Jahren kritisieren.  

Sie setzen ein System fort, das den Altparteien und 
ihren Freunden einen übergroßen Einfluss auf die 
politische Berichterstattung in Deutschland gewährt.  

Sie setzen ein System fort, das seit über einem Jahr 
eine unverhältnismäßige Panik in Sachen Corona 
schürt, wie jüngst eine Studie der Universität Passau 
belegt hat. 

Sie setzen ein System fort, das Ihre politischen Wett-
bewerber diffamiert, ausgrenzt, stigmatisiert und sys-
tematisch benachteiligt.  

Sie setzen ein System fort, das Leute wie Herrn Duin 
von der SPD hervorbringt, die als Rundfunkräte kriti-
sche Künstler mit Berufsverbot bedrohen.  

Ja, Sie setzen ein System fort, das einen jungen 
Mann wie Georg Thiel – wir sprechen heute noch 
darüber – seit über zwei Monaten zwischen Verge-
waltigern und Mördern einkerkert, nur weil er nicht 
bereit ist, genau dieses System weiter zu finanzieren.  

Meine Damen und Herren, es wird Sie nicht überra-
schen, dass meine Fraktion Ihrem Gesetz daher 
nicht zustimmen kann.  

Dabei sind durchaus ein paar Punkte enthalten, die 
in die richtige Richtung gehen, etwa die Verkleine-
rung des WDR-Rundfunkrats. Der ist mit 60 Mitglie-
dern – wir haben es gerade gehört – größer als ir-
gendwo sonst, ohne dass er damit besser demo-

kratisch legitimiert wäre als irgendein anderes ver-
gleichbares Gremium. 

CDU und FDP verkleinern ihn jetzt auf 55 Sitze, und 
das ist besser als nichts, aber natürlich immer noch 
zu wenig, und zwar auch gemessen an Ihren eigenen 
Ansprüchen. Als Rot-Grün 2016 den Rundfunkrat 
von 49 auf 60 Plätze aufblähte, da waren CDU und 
FDP zu Recht empört. Herr Sternberg von der CDU 
kritisierte das hier an dieser Stelle ganz vehement. 
Nun ist Herr Sternberg nicht mehr da, und mit ihm ist 
wohl auch die Haltung der CDU gegangen.  

Immer noch hier ist aber Herr Nückel von der FDP, 
der damals völlig zu Recht kritisierte, dass es Rot-
Grün nur darum gehe, den eigenen Einfluss auszu-
bauen. Da wäre es doch nach Ihrer Regierungsüber-
nahme 2017 der logische Schluss gewesen, das al-
les rückgängig zu machen. Stattdessen machen Sie 
jetzt nach vier Jahren diese halbherzige Verkleine-
rung und setzen ein paar mehr von Ihren eigenen 
Freunden in den Rundfunkrat. 

(Thomas Nückel [FDP]: Nö! – Zuruf von Thors-
ten Schick [CDU]) 

Das ist natürlich äußerst unglaubwürdig. Das gilt für 
die ganze Koalition: Große Reden schwingen, so-
lange man in der Opposition ist, und sobald ein paar 
Ministerdienstwagen vor der Tür stehen, spielt man 
artig mit.  

Inzwischen schafft die FDP das sogar gleichzeitig – 
wir haben gerade darüber gesprochen –: Im Bund 
klagen Sie gegen die Notbremse, im Land rühren Sie 
keinen Finger dagegen. 

Auch in anderen Punkten setzen Sie Dinge um, die 
eines Landes, das angeblich so viel Wert auf Pres-
sefreiheit legt, unwürdig sind. Wer einen eigenen Li-
vestream anbieten will, also wirklich freien und unab-
hängigen Rundfunk anbieten möchte, braucht zu-
künftig eine Lizenz – zumindest wenn er damit für Ih-
ren Geschmack zu viele Leute erreicht. Besser 
könnte man die Angst der Altparteien vor freier Be-
richterstattung nicht zusammenfassen.  

(Lachen von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Sie sind Gefälligkeitsjournalismus von mehr oder we-
niger abhängigen Redakteuren und Anstalten ge-
wöhnt, und deshalb sind Sie Kontrollfreaks gewor-
den. Das sieht man dann auch bei jedem einzelnen 
medienpolitischen Vorhaben, das hier durchs Parla-
ment geht. 

Meine Partei und meine Fraktion machen da nicht 
mit. Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, und zwar 
nicht – wie die Kollegen von der SPD –, weil ein paar 
von unseren Freunden aus dem Rundfunkrat fliegen, 
sondern grundsätzlich.  

Wir wollen einen wirklich freien Rundfunk, der nicht 
von Parteien und Lobbyverbänden abhängig ist, und 
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dafür werden wir uns weiterhin einsetzen. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Tritschler. – Jetzt spricht für die Landesregierung 
Herr Minister Lienenkämper in Vertretung des Minis-
terpräsidenten Armin Laschet. – Bitte schön, Herr Li-
enenkämper. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe 
Kollegen! Die Landesregierung hat im Januar den 
Entwurf eines 19. Rundfunkänderungsgesetzes vor-
gelegt. Das Gesetz bedarf nun der Zustimmung des 
Landtages, um die ich Sie heute bitten möchte. 

Das 19. Rundfunkänderungsgesetz beinhaltet Ände-
rungen am WDR-Gesetz, am Landesmediengesetz, 
am Telemedienzuständigkeitsgesetz sowie am Lan-
despressegesetz. Wesentliches Anliegen des Ge-
setzentwurfes ist die Angleichung des Landesrech-
tes an den am 7. November 2020 in Kraft getretenen 
Medienstaatsvertrag der Länder. Weitere Anpassun-
gen werden in Bezug auf die Gremien des WDR und 
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
vorgeschlagen. 

Der Gesetzentwurf ist im zuständigen Ausschuss für 
Kultur und Medien intensiv beraten und erörtert wor-
den. Dabei wurde er im Rahmen der Expertenanhö-
rung in weiten Teilen ausdrücklich begrüßt. Dies gilt 
zum Beispiel für die Entfristung rundfunkrechtlicher 
Zulassungen.  

Auch die Absicht der Landesregierung, die Arbeit des 
Rundfunkrats zu stärken, fand breite Befürwortung. 
Die Landesregierung ist hier mit dem notwendigen 
Augenmaß vorgegangen und hat eine moderate Ver-
kleinerung und Anpassung des Rundfunkrats vorge-
schlagen, um der Vielfalt und Handlungsfähigkeit 
Rechnung zu tragen.  

Der Gesetzentwurf bewegt sich dabei innerhalb des 
gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums und wird 
den verfassungsrechtlichen Anforderungen gerecht. 
Das haben alle Sachverständigen bestätigt.  

Zusammenfassend ist daher zu sagen, dass der Ge-
setzentwurf insgesamt den aktuellen Bedarfen sehr 
angemessen Rechnung trägt. Nicht zuletzt setzt er 
auch ein Versprechen der Landesregierung aus dem 
Koalitionsvertrag zu einer Entbürokratisierung bzw. 
Vereinfachung der Besetzungsregelungen der Gre-
mien um. 

Zu begrüßen ist im Übrigen der Änderungsantrag 
von CDU und FDP, da er insbesondere auf die inzwi-
schen geänderte Rechtslage im Telemediengesetz 
reagiert und hier die notwendigen Anpassungen vor-
sieht. 

Der Änderungsantrag der SPD ist hingegen aus 
Sicht der Landesregierung abzulehnen. Dort wird 
das Anliegen der Landesregierung geradezu ins Ge-
genteil verkehrt. Die SPD möchte nicht nur die der-
zeitige Größe des Rundfunkrats von 60 Mitgliedern 
beibehalten. Nein, sie möchte den Rundfunkrat so-
gar noch weiter – auf 64 Mitglieder – vergrößern. 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Das kann doch 
nicht wahr sein!) 

Damit setzt sie ihr Bestreben, das Gremium weiter 
aufzublähen, fort. Bereits in der letzten Legislaturpe-
riode hat sie den Rundfunkrat von damals 47 auf 
heute 60 Mitglieder ganz erheblich vergrößert. 

(Zuruf von der CDU: Unglaublich!) 

Die Landesregierung hat hierzu eine klare Haltung. 
Die Funktions- und Handlungsfähigkeit des Gremi-
ums wächst nicht mit seiner Größe. Im Gegenteil: 
Um diese Fähigkeiten zu stärken, ist eine Verkleine-
rung dringend geboten. 

An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, dass 
es sich bei den Mitgliedern des Rundfunkrates nicht 
um Vertreter der entsendeberechtigten Gruppen 
handelt, wie der Antrag der SPD vorgibt. Die Mitglie-
der sind alle unabhängige Sachwalter der Allgemein-
heit und sollten als solche die Belange aller im Blick 
haben, wenngleich sie besondere Perspektiven in 
den Rundfunkrat einbringen. 

Auch die von der SPD vorgeschlagenen Änderungen 
am Landesmediengesetz sind aus unserer Sicht we-
der sinnvoll noch erforderlich. Das gilt insbesondere 
mit Blick auf die geforderte Zulassung staatlicher 
Rundfunkangebote. Ja, diese Pandemie hat gezeigt, 
dass dem Verbreitungsweg Internet gerade auch für 
kulturelle Inhalte eine besondere Bedeutung zu-
kommt, um Menschen auch in Zeiten der Kontaktbe-
schränkungen zu erreichen. Das darf aber nicht ver-
fassungsrechtliche Grundsätze aufweichen. Es gilt 
die Staatsferne des Rundfunks. Genau deshalb ha-
ben wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
keine staatlich finanzierten Kultur- oder Informations-
sender. 

Es gibt Möglichkeiten des Streamings, die Kulturein-
richtungen nutzen können. Eine Öffnung für Li-
vestreams kann, wenn überhaupt, nur sinnvoll im 
Länderkreis durch einen bundesweit geltenden An-
satz erfolgen, nicht im Alleingang durch Nordrhein-
Westfalen. Die Landesregierung ist hierzu im Län-
derkreis im Austausch. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Vogt? 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Ich ge-
statte heute leider keine Zwischenfrage, da ich heute 
den Herrn Ministerpräsidenten vertrete. 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Soweit 
die SPD den Lokalfunk erneut in den Blick nimmt, 
kann ich nur sagen: Das tut die Landesregierung 
auch, und zwar kontinuierlich. Wir haben mit der Ge-
samtstrategie „Radio in NRW 2022“ grundlegende 
Weichen für einen zukunftsfähigen Lokalfunk ge-
stellt. Derzeit unterstützt die Landesmedienanstalt 
das Lokalfunksystem bei der Analyse möglicher hilf-
reicher struktureller Veränderungen. Diesen Prozess 
begleiten wir als Landesregierung sehr aufmerksam 
und werden uns den vorliegenden Ergebnissen zum 
gegebenen Zeitpunkt mit den erforderlichen Schlüs-
sen widmen. 

Es sind wichtige gesetzliche Änderungen mit dem 
19. Rundfunkänderungsgesetz eingebracht. Ich bitte 
daher um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Lienenkämper. – Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Damit kommen wir zu den Abstimmungen. Wir füh-
ren jetzt drei Abstimmungen durch. 

Erstens stimmen wir über den Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/13551 – 
Neudruck – ab. Wer stimmt diesem Änderungsan-
trag zu? – CDU und FDP stimmen zu. Wer stimmt 
dagegen? – Grüne, SPD und AfD stimmen dagegen. 
Gibt es Enthaltungen? – Enthaltungen sehen wir 
nicht. Damit ist dieser Änderungsantrag Drucksa-
che 17/13551 mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen angenommen. 

Zweitens stimmen wir über den Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD Drucksache 17/13558 ab. Wer 
stimmt diesem Änderungsantrag zu? – SPD und 
Grüne stimmen zu. Wer stimmt dagegen? – CDU, 
FDP und AfD stimmen dagegen. Gibt es Enthaltun-
gen? – Enthaltungen sehen wir nicht. Damit ist dieser 
Änderungsantrag Drucksache 17/13558 der Frak-
tion der SPD gegen die Stimmen von SPD und Grü-
nen mit den Stimmen der Mehrheit des Hohen Hau-
ses abgelehnt. 

Drittens stimmen wir über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 17/12307 in der 
soeben geänderten Fassung, also inklusive des be-
schlossenen Änderungsantrags von CDU und FDP, ab. 
Der Ausschuss empfiehlt in Drucksache 17/13421, 
den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Natür-
lich ist er jetzt nicht mehr ganz unverändert. Wir kom-
men also zur Abstimmung über den soeben geän-
derten Gesetzentwurf Drucksache 17/12307 selbst 
und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer 

stimmt dem geänderten Gesetzentwurf zu? – CDU 
und FDP wollen das so. Wer will das nicht so? – 
Grüne, SPD und AfD wollen das nicht. Gibt es Ent-
haltungen? – Klares Ergebnis: Der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/12307 ist in der soeben geänderten 
Fassung mit Mehrheit des Hohen Hauses angenom-
men. – Danke schön. 

Ich rufe auf: 

7 Wie hoch ist der Investitionsstau bei der Infra-
struktur in Nordrhein-Westfalen? 

Große Anfrage 27 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9653 

Antwort 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12787 

Die Aussprache ist eröffnet. Für die SPD-Fraktion hat 
nun Herr Kollege Zimkeit das Wort. Bitte schön. 

Stefan Zimkeit*) (SPD): Das, sehr geehrte Präsiden-
ten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ging jetzt etwas 
schneller als erwartet. – Ganz Deutschland ist sich 
einig, vom DGB über die Wirtschaftsweisen bis hin 
zum Institut der deutschen Wirtschaft: Deutschland 
braucht eine massive Steigerung der Zukunftsinves-
titionen – mehr Investitionen in Bildung, mehr Inves-
titionen in Klimaschutz, mehr Investitionen in Infra-
struktur, mehr Investitionen der Kommunen.  

Das Institut der deutschen Wirtschaft, das sicher 
nicht in Verdacht steht, sozialdemokratische Positio-
nen zu verfolgen, äußert sich wie folgt: 

„Deutschland hat ein großes Investitionsdefizit … 
Um das auszugleichen, bietet sich ein befristetes, 
rechtlich selbstständiges Sondervermögen an, 
mit dem zehn Jahre lang jeweils 45 Milliarden 
Euro zusätzlich in die Infrastruktur, den Klima-
schutz und die Bildung investiert werden.“ 

So weit das Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist 
damit auch im Interesse der Unternehmen. Alle sind 
sich also einig: Wir müssen mehr investieren, und wir 
müssen gezielt investieren. 

Alle? Nein, nicht alle. Die Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen lehnt ausdrücklich einen Investiti-
onsfonds für das Land ab und will ein Weiter-so, als 
wenn es eine Niedrigzinsphase und eine 
Coronakrise nicht gäbe. Das ist angesichts der Ent-
wicklung in unserem Land fahrlässig. In Nordrhein-
Westfalen sinkt die Investitionsquote. Wir hinken hin-
terher, was die Pro-Kopf-Investitionen angeht. Hier 
droht Zukunft verspielt zu werden. 

Besonders pikant ist dabei, dass die Landesregie-
rung – das ist das erschreckendste Ergebnis der 
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